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Leitbild 
 

Individuelle Personal- und Teamentwicklung 

Individuelle Personalentwicklung  und Teamarbeit im Kollegium sind für uns Gelingens- 

bedingungen erfolgreicher pädagogischer Arbeit und wirksamer Schulentwicklung. 

 

Transparente Kommunikation und Entscheidungsprozesse 

Unsere Kommunikations- und Entscheidungskultur erleichtert unsere Zusammenarbeit durch  

Offenheit, Klarheit und Verbindlichkeit. 

 

Professionelle Lehr-/Lernarrangements  
Unsere Schüler lernen eigenverantwortlich und selbständig als Voraussetzung für eine  

Entwicklung zu mündigen Bürgern. 

 

Unsere Lehr- und Lernarrangements sind problem- und praxisorientiert gestaltet und  

ermöglichen unterschiedliche Lösungsalternativen. 

 

Pädagogischer Konsens 

Die Schüler stehen mit ihren individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen im Zentrum  

unseres pädagogischen Handelns. 

 

Unsere Schulgemeinschaft ist geprägt von einer Kultur des Vertrauens und respektvollem  

Umgangs miteinander.  

 

Lebendige Schulgemeinschaft 

Netzwerke, Kooperationen, Schulprojekte und gemeinschaftliche Aktivitäten tragen zur  

Identifikation der Beteiligten mit unserer Schule bei.  

 

Prüfen und Beurteilen 

Unsere Beurteilungspraxis ist darauf ausgerichtet, die Schüler individuell zu fördern. 

 

Unsere Beurteilungskriterien sind transparent, nachvollziehbar und allen Beteiligten bekannt. 

 

Anschlussfähigkeit sicherstellen 

Wir vermitteln Inhalte und fördern Fähigkeiten so, dass ein erfolgreicher Anschluss möglich ist. 

 

Unsere Schule verfügt über ein Beratungs- und Unterstützungssystem. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Herzlich willkommen an der Beruflichen Schule 

H20 Bramfelder See. 

 

Sie haben sich für den Besuch unseres Berufli-

chen Gymnasiums Wirtschaft (BGW) entschie-

den. Das war eine gute Entscheidung, denn das 

Besondere an den beruflichen Gymnasien all-

gemein ist die Vermittlung von beruflicher 

Kompetenz. Natürlich können Sie nach dem 

Abitur – wie an allen Gymnasien – an der Uni-

versität alle Fächer studieren. 

 

Im Wirtschaftsgymnasium steht die Theorie und 

Praxis wirtschaftlichen Handelns im Vorder-

grund. Die Inhalte verschiedenen Fächer sind 

darauf ausgerichtet. 

 

Es ist kein Zufall, dass an unserem Beruflichen 

Gymnasium Wirtschaft das mehrwöchige, be-

gleitete Betriebspraktikum im Jahrgang 12 ei-

nen breiten Raum einnimmt und dass wir daran 

arbeiten, mehr und mehr auch fächerübergrei-

fend zu unterrichten. Denn wir wissen, dass die 

Abläufe in der Wirtschaft komplex, vernetzt 

sind. Darauf müssen wir Sie in der Schule an-

gemessen vorbereiten.  

 

Dazu gehört u. a., dass wir Sie in Ihrem Lern-

prozess individuell begleiten und Sie beraten, 

wie Sie Ihren Lernprozess organisieren. Denn 

nach Abschluss Ihres Schulbesuches bei uns 

werden Sie weniger Gelegenheit haben, sich 

auszuprobieren, wie Sie am besten und effek-

tivsten lernen. 

 

Damit Sie nicht zu einseitig ausgebildet werden, 

bieten wir Ihnen bei uns als Besonderheit an, 

sich auch im Fach Darstellenden Spiel „coa-

chen“ zu lassen oder sich in unseren Sport-

Neigungskursen aktiv für die Schule zu betäti-

gen.  

 

Wir sind überzeugt, dass zur Betonung des 

Beruflichen auch die menschlichen Fähigkeiten 

gehören, im Team zu arbeiten, Empathie zu 

zeigen etc. Die „emotionale Intelligenz“ ist ein 

wichtiger Baustein für Ihre private und berufli-

che Zukunft. 

 

Schule ist viel mehr als nur ein Gebäude, in 

dem unterrichtet und gepaukt wird, in dem 

Abschlüsse erworben werden - Schule ist ein 

Ort, an dem Sie die Möglichkeit haben werden, 

sich mit neuen Menschen, mit neuen Ideen und 

mit neuen Anregungen auseinanderzusetzen. 

Die H20 soll daher ein Ort der Kommunikation 

und der gegenseitigen Toleranz und Rücksicht-

nahme sein. 

 

Wo sich so viele Menschen täglich auf kleinem 

Raum begegnen, sind gewisse Regeln für den 

Umgang miteinander hilfreich. Wir haben in 

diesem Skript die wichtigsten Regeln zusam-

mengestellt, die unsere Zusammenarbeit einen 

klaren Rahmen gibt. Beherzigen Sie bitte diese 

Regeln. 

 

Dieses Starterskript soll Ihnen helfen, sich mit den 

wichtigsten Rahmenbedingungen Ihrer berufsschu-

lischen Ausbildung vertraut zu machen und sich in 

der Schule zu orientieren. Über Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge freuen wir uns. 

 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und erfolg-

reiche Ausbildung. 

 
Benno Lübbe   NN 

Schulleiter  Abteilungsleiterin 
   Berufliches Gymnasium 
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1. Allgemeine schulische Informationen 

 
1.1 Lernumfeld und -angebot 
 

Wir nennen unsere Schule kurz H20. Dieses Kürzel entstand 1986 bei der Gründung unserer Schule, da wir 

als 20. Handelsschule in Hamburg den Namen ‚Staatliche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium Gropius-

ring H20’ erhielten. Inzwischen ist dieses Kürzel zu unserem Markenzeichen geworden und auch außerhalb 

von Hamburg bekannt. Es steht für eine innovative, aufgeschlossene und aktive berufliche Schule mit Kolle-

ginnen und Kollegen, die sich mit diesen Merkmalen identifizieren. 

 

Wir verfügen über zahlreiche, mit moderner Lerntechnik ausgestattete Räume mit vielen Möglichkeiten, selb-

ständig zu arbeiten. Sie können  bis 20:00 Uhr in unseren Selbstlernzentren an ausreichend vorhandenen 

PC mit Internetzugang z. B. Ihre Präsentationen gestalten oder Ihre Facharbeiten formulieren. 

 

Neben den fachlich/beruflichen Kompetenzen sind die sozialen und kommunikativen von großer Bedeutung. 

Darum pflegen wir seit Jahren Neigungsgruppen im Bereich Sport (Fußball, Basketball, Tischtennis) und sind 

sehr engagiert und erfolgreich im Bereich Theater. 

 

In unserer Mensa können Sie gut und preiswert essen, das sich im Gebäude befindende Haus der Jugend 

bietet Ihnen vielerlei Gesprächsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten. 

 

Und schließlich können Sie Mitglied im Schulverein werden und ggf. eine Förderung für Schulfahrten erhal-

ten. 

 

Unsere Schule besuchen etwa 1500 Schüler, die von 80 Lehrern sowie einer vielköpfigen Hausverwaltung 

betreut werden.  

 

Außer der H20 befinden sich im Gebäude noch die Stadtteilschule ‚Schule am See‘, das Haus der Jugend, die 

Mensa, die Elternschule und die Beratungsstelle REBUS Bramfeld-Steilshoop. Insgesamt haben ca. 170 Men-

schen ihren Arbeitsplatz im Bildungszentrum. Das Bildungszentrum Steilshoop wird von etwa 2000 Personen 

(Schülern, Lehrern, Personal der o. g. Einrichtungen) genutzt. 
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1.2 Grundsätzliche Verhaltensregeln 

Die Grundsätze der Zusammenarbeit und die Hausordnung finden Sie am Ende dieses Heftes. 

 

1.3  Stunden- und Pausenregelung 

Vgl. ‚Regelungen zur Arbeit an der H20‘ am Ende dieses Heftes. 

Angelegenheiten, die nicht den Unterricht betreffen, müssen in den Pausen oder nach der Schulzeit erledigt 

werden (z. B. Behördengänge), ggf. sind rechtzeitig vorher Absprachen mit dem Klassenlehrer zu treffen. 

 

1.4 Fehlzeitenregelung 

 
1.4.1 Fehlzeiten 

Vgl. ‚Regelungen zur Arbeit an der H20‘ am Ende dieses Heftes. 

 
1.4.2 Versäumnisse bei Klassenarbeiten/Klausuren 

Vgl. ‚Regelungen zur Arbeit an der H20‘ am Ende dieses Heftes. 

Prüfungsarbeiten 

Bei versäumten Prüfungsarbeiten und bei besonderen Klausuren in Abschlussklassen (z. B. Klausur unter Prü-

fungsbedingungen) muss ein amtsärztliches Attest umgehend vorgelegt werden. (APOAH § 27 sowie APO der 

BFS, Allgemeiner Teil, § 25).  

1.4.3 Befreiung von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht wg. Krankheit 

Grundsatz 

� Befreiung von einer Woche bis zwei Wochen 

Die Erziehungsberechtigten*) beantragen und begründen beim Sportlehrer die Befreiung an der aktiven 

Teilnahme am Sportunterricht, es sei denn die Gründe sind offensichtlich (z. B. Gipsbein). 

� Befreiung bis zu sechs Wochen 

Die Erziehungsberechtigten* beantragen mit einem ärztlichen Attest beim Sportlehrer die Befreiung, es sei 

denn die Gründe sind offensichtlich (z. B. Gipsbein). 

� Befreiung von mehr als sechs Wochen 

Die Erziehungsberechtigten*) beantragen mit einem schulärztlichen  Attest die Befreiung, es sei denn die 

Gründe sind offensichtlich  (z. B. Gipsbein). 

Versäumnisse ohne ausgesprochene Befreiungen werden mit der Note 6 bewertet. 

 

Besonderheiten:  

� Bei „offensichtlichen“ Gründen ist kein ärztliches bzw. schulärztliches Attest erforderlich. 

� Die Anschrift des schulärztlichen Dienstes hängt am Schwarzen Brett im Flur und im Schulbüro. 

 
 
 

                                                 
* Das gilt sinngemäß auch für die volljährigen Schüler 
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1.5 Regelungen für Schulfahrten* 

 

Grundsatz 

� Schulfahrten tragen wesentlich zur Entwicklung des Schullebens bei. Sie sind in die Erziehungs- und Un-

terrichtsarbeit zu integrieren. 

� Alle Schüler sind zur Teilnahme verpflichtet. Über einzelne, begründete Ausnahmefälle entscheidet der 

Schulleiter auf Antrag der Schüler und nach Stellungnahme des Klassenlehrers. Nicht mitreisende Schüler 

müssen Ersatzleistungen erbringen. 

� Jeder Schüler einer Lerngruppe oder einer Tutandengruppe sollte finanziell in der Lage sein, sich an der 

Reise zu beteiligen. Daher sind Schulfahrten möglichst preiswert zu gestalten.  

 

Verfahren 

� Die Erziehungsberechtigten werden rechtzeitig von der Planung informiert.  

� Volljährige Schüler müssen – soweit sie noch Unterhaltsleistungen ihrer Eltern erhalten – ein schriftliches 

Zahlungsversprechen der Eltern vorlegen. 

� Der Antrag auf Genehmigung von Fahrten von vier Tagen und länger ist dem Schulleiter spätestens sechs 

Wochen und von kürzeren Fahrten spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Antritt der Fahrt mit 

dem Programm und der Angabe der Kosten vorzulegen.  

� Das Programm muss Unterrichtsziele, den vorgesehenen Beitrag der Schüler, die geplante unterrichtliche 

Vorbereitung, Auswertung und Dokumentation (Berichte, Tagebuch, Projektergebnis o. Ä.) sowie organi-

satorische Formalien enthalten. 

 

Besonderheiten 

� In Jahrgang 11 werden nur themengebundene Schulfahrten durchgeführt. Ziel ist es, dass alle Klassen 

einer Stufe zur gleichen Zeit fahren. 

� Im Jahrgang 12 des BGWs werden keine Schulfahrten wg. des Betriebspraktikums durchgeführt. 

� Im letzten Jahr der Ausbildung können Reisen mit dem Tutor bzw. dem Klassenlehrer als “Abschlussrei-

sen” veranstaltet werden. 

1.6 Mitteilungen des Schulbüros 

1.6.1 Adressänderungen 
 
Teilen Sie dem Schulbüro Änderungen in den Kontakt- und Adressdaten bitte immer umgehend mit, um „ak-

tuell“ zu bleiben. Sollte die Schule vorzeitig beendet werden, melden Sie sich bitte bei uns ab. 

 

1.6.2 Schülerausweis 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich im Schulbüro kostenlos einen Schülerausweis anfertigen zu lassen. Dazu wird 

lediglich ein Passfoto benötigt. Sollte der Ausweis verloren gehen, wird bei erneuter Anfertigung eine Gebühr 

von 3,00 Euro fällig. 

                                                 
* Grundlage: Richtlinien für Schulfahrten vom 4. Okt. 2006 



  
Berufliche Schule H20, Hamburg  
 

 

 
 

8 

1.7 Wichtige Ansprechpartner 
 
Funktion Name Raum Telefon 

42 89 80- 

Mail 

Schulleitung     

� Schulleiter 
Grundsatzfragen, Schulpolitik, 
Personalangelegenheiten 

Herr Lübbe 124 345 benno.luebbe@bsb.hamburg.de  
 

� Stellv. Schulleiter 
Stundenplanung, Organisation 

Herr Becker 120 346 alfons.becker@bsb.hamburg.de 

� Abteilungsleitung BFS WuV, 
HöHa Klasseneinteilung, Zeugnisse, 
schulische Maßnahmen usw. 

Frau Michalik 

 

128 393 

 

josi.michalik@bsb.hamburg.de 

 

� Abteilungsleitung Berufliches 
Gymnasium  Klasseneinteilung, 
Zeugnisse, schulische Maßn. usw. 

NN 

Frau Kleeberg 

114 375 NN 

ute.kleeberg@h20-hamburg.de 

Schulbüro (Schülerdaten, Schülerausweise, Fragen..) 

� Leitung, Zuständigkeit  
Berufsschule 

Frau Dellagi 122 348 
 

sina.dellagi@bsb.hamburg.de 
 

� Zuständigkeit HöHa, BG Frau Sell 122 347 vera.sell@bsb.hamburg.de 

� Zuständigkeit BFS WuV Frau Yasdur 122 347 yasemin.yasdur@bsb.hamburg.de 

Beratungslehrer  
Beratung und Hilfestellung bei  
schulischen, betrieblichen und  
privaten Problemen 

Frau Severin 

Herr Vollandt 

215 345 christiane.severin@h20-hamburg.de 

pieter.vollandt@h20-hamburg.de 

Verbindungslehrer 
Verbindung zwischen Schülern, Lehrern 
und Schulleitung 

NN LZ 348 verbindungslehrer@h20-hamburg.de 

Betriebspraktikum Frau Eder 106 376 elke.eder@h20-hamburg.de 

Neigungskurse 
� Theater 
� Basketball 
� Fußball 
� Tischtennis 

 
Herr Bublay 
Herr Herbarth 
Herr Bublay 
Herr Korth 

 

LZ 

 

348 

 

office@h20-hamburg.de 

DV-Administratoren  
Hilfestellung bei Problemen mit den  
DV-Geräten bzw. bei der Anmeldung  
im DV-Netz 

Herr Mau  

Frau Kleeberg 

130 351 norbert.mau@h20-hamburg.de 

ute.kleeberg@h20-hamburg.de 

 

Elternrat NN   elternrat@h20-hamburg.de 

Schulverein H. McManama LZ 348 schulverein@h20-hamburg.de 

Schulvorstand div.  348 schulvorstand@h20-hamburg.de 
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2. Informationen des Bildungsgangs Berufliches Gymnasium Wirtschaft 
 

2.1 Jahresablauf - Termine 
 

2.1.1 Vorstufe (Jg. 11) 
 
� Einführungstage mit allen wichtigen Informationen 

� Etwa 4 Wochen nach Schulbeginn: Wahl der Klassensprecher 

� Kurswahlen für Jg. 12 (bis Anfang April abgeben) 

 

2.1.2 Studienstufe (Jg. 12 und 13) 
 

Jahrgang 12 

� Bis 5 Tage nach Schulbeginn Umwahl/Zuwahl/Abwahl von Kursen (nur in besonderen Fällen mit Antrag, 

sonst nur mit Tauschpartner) 

� etwa 4 Wochen nach Schulbeginn: Stufensprecherwahl 

� Mitte November: Unitag 

� Ende März – Mitte April: 3 Wochen Betriebspraktikum (s. Abschnitt Betriebspraktikum) 

� ZOS-Seminar (freiwillig): 1./2. Februarwoche 

� Kurswahlen für Jahrgang 13 bis Anfang April 

 

Jahrgang 13 

� Bis 5 Tage nach Schulbeginn Umwahl/Zuwahl/Abwahl von Kursen (nur in besonderen  Fällen, sonst nur 

mit Tauschpartner) 

� Endgültige Wahl schriftliches und mündliches Prüfungsfach: bis Mitte September  

� Etwa 4 Wochen nach Schulbeginn: Stufensprecherwahl 

� Mitte November: Unitag 

� Dezember: Vorabiklausuren in den Prüfungsfächern (= 2. Klausur des 1. Hj.) 

� Schriftliches Abitur: 1./2. Februarwoche 

� Nach Bekanntgabe der Noten des 4. Semesters innerhalb von 24 Stunden Anträge auf mündliche Nach-

prüfung stellen 

� Mündliches Abitur: 1./2. oder 2./3. Juniwoche (flexibel je nach Schuljahresende) 

 

 

2.2 Betriebspraktikum 
 
Zum besonderen Konzept der H20 gehört ein dreiwöchiges kaufmännisches Betriebspraktikum im April des 

Jahrgangs 12. Auf dieses Praktikum bereiten wir Sie ca. ein Jahr vor Beginn vor, u.a. durch ein fächerüber-

greifendes Projekt. Da jedoch viele interessante Praktikumsbetriebe bereits länger als ein Jahr im voraus ihre 

Plätze vergeben, empfehlen wir Ihnen, sich schon vorher zu informieren und zu orientieren. Alle in diesem 

Zusammenhang auftretenden Fragen können Sie mit den entsprechenden Lehrer/innen (Klassenlehrer, Coach 

sowie Sefa-, WL- und DV-Lehrer) klären. 
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2.3 Lernprozessbegleitung 
 
Zum besonderen Konzept der H20 gehört eine Lernprozessbegleitung über alle drei Jahre. Die Schüler/innen 

erhalten regelmäßig eine persönliche, vertrauliche Beratung und Begleitung mit dem Ziel, ihren  individuellen 

Lernstand festzustellen und ihre Entwicklung zu fördern. Ein von der Schule zur Verfügung gestellter Lernpla-

ner unterstützt die Schüler dabei. 

 

2.4 Belegungen und Kurswahlen 
 

2.4.1 Vorstufe (Jg. 11) 
 

Pflichtfächer: Deutsch, Mathematik, Englisch (sog. Kernfächer); Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen, 

Volkswirtschaft, Datenverarbeitung, Seminarfach (sog. Profil- oder Fachbereich); zweite Fremdsprache neu 

aufgenommen; Sport. 

Je nach Angebot der Schule wählt der Schüler: eine Naturwissenschaft, ein gesellschaftspolitisches Fach, ein 

musisches Fach. 

 

2.4.2 Studienstufe (Jg. 12 und 13) 
 
Pflichtfächer: Deutsch, Mathematik, Englisch, BWL mit Rechnungswesen, Volkswirtschaft, zweite Fremdspra-

che, Sport. 

Je nach Angebot der Schule setzt der Schüler die Naturwissenschaft, das gesellschaftspolitische Fach, das 

musische Fach fort und wählt zwischen Religion und Philosophie. 

2.5 Leistungsbewertungen 
 

2.5.1 Vorstufe (Jg. 11)  

Die Leistungsbewertung erfolgt in Form von Noten (Noten 1 bis 6) 
 

2.5.2 Studienstufe (Jg. 12 und 13) 

Die Leistungsbewertung erfolgt in Form von Punkten, anhand folgenden Schemas: 
 

Punkte Note Beschreibung 

15, 14, 13 1 die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße 

12, 11, 10 2 die Leistungen entsprechen voll den Anforderungen 

  9,   8,   7 3 die Leistungen entsprechen im Allgemeinen den Anforderungen 

  6,   5,   4 

ACHTUNG: 4 Punkte ist 

nicht mehr „ausreichend“ 

4 die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen 

noch den Anforderungen 

  3,   2,   1 5 die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, lassen jedoch 

erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 

und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten 

  0 6 die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen und selbst die 

Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer 

Zeit nicht behoben werden könnten 

Wird ein Leistungsnachweis versäumt, so kann er nur aus einem wichtigen Grund nachträglich eingebracht 

werden. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest oder ein schulärztliches Attest vorzulegen. 
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2.6 Versetzung in die Studienstufe 
 
Es müssen mindestens ausreichende Leistungen erbracht werden. 

 

Ein Ausgleich ist möglich, wenn: 

� 1 x mangelhaft > durch 1 x gut oder 2 x befriedigend 

� 2 x mangelhaft > durch 2 x gut oder 1 x gut und 2 x befriedigend oder durch 4 x befriedi-

gend 

 

Ein Ausgleich ist unmöglich bei: 

� 2 x mangelhaft in Deutsch, Englisch, Mathematik, BWL 

� 3 x mangelhaft 

� 1 x ungenügend 

 

 

2.7 Abiturprüfung 
 
Die Prüfung erfolgt in schriftlicher und mündlicher Form Zugelassen zur schriftlichen Prüfung wird:  

� wer die Verweildauer nicht überschreitet (d. h. max. 4 Jahre in der gymnasialen Oberstufe) und 

� wer seine Belegungs- und Einbringungspflichten erfüllt hat (z. B. darf kein Fach mit        0 Punkten be-

wertet sein; max. ein Fünftel der Ergebnisse darf weniger als 5 Punkte betragen). 

 

Zentrale schriftliche Prüfungsfächer sind Deutsch und BWL (auf erhöhtem Anforderungsniveau) sowie Mathe-

matik und Englisch (auf grundlegendem oder erhöhtem Anforderungsniveau – je nach Wahl). 

 

Weichen die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung von der durchschnittlichen Semesternote aus den Semestern 

1 – 3 um 4 Notenpunkte oder mehr ab, so kann ein schriftlicher Antrag auf Nachprüfung innerhalb von 24 

Stunden (siehe 2.1.2) gestellt werden. 

 

Zugelassen zur mündlichen Prüfung wird: 

� wer die Einbringungs- und Belegungspflichten erfüllt,  

� an der schriftlichen Prüfung teilgenommen hat und  

� mindestens 32 Semesterergebnisse einbringen kann (s. auch schriftliche Prüfung).  

 

Das mündliche Prüfungsfach muss in allen Studienstufensemestern belegt worden sein und dazu mindestens 

ein halbes Jahr in der Vorstufe. 

 

Sollte das Abitur gefährdet sein, so kann in nur einem Fach eine mündliche Prüfung angesetzt werden, um die 

erforderliche Gesamtqualifikation zu erreichen. 
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2.8 Berechnung des Abiturergebnisses – der Abiturnote 
 

Die Note ergibt sich aus der Addition aller Ergebnisse in Punkten. 

 

� Block I: mindestens 32 Semesterergebnisse (alle 4 Semester der Basiskompetenzfächer, des profilgeben-

den Fachbereichs, des fünften Abiturfaches), dazu weitere Fächer, die sich aus der Belegung ergeben. 

Kein Ergebnis darf 0 Punkte sein, nicht mehr als ein Fünftel der eingebrachten Ergebnisse darf mit weni-

ger als 5 Punkten in einfacher Wertung bewertet worden sein. Minimale Punktzahl: 200 Punkte. 

 

� Block II: alle Prüfungsleistungen in jeweils 4facher Wertung (mindestens 100 Punkte). In drei Fächern, 

darunter in mindestens einem Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen jeweils mindestens  

5 Punkte erreicht werden. 

Insgesamt kann die maximale Punktzahl 900 sein, das entspricht einer Note von 1,0, die minimale Punktzahl 

kann 300 sein, das entspricht einer Note von 4,0. 

 

2.9 Berechnung der Fachhochschulreife 
 

Um die Fachhochschulreife schulischer Teil zu erlangen,  werden folgende Ergebnisse aus zwei aufeinander 

folgenden Semestern berechnet: 

� In zwei Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau werden mindestens zwei Semesterergebnisse mit je-

weils mindestens 5 Punkten in einfacher Wertung und insgesamt mindestens 40 Punkte in doppelter Wer-

tung gerechnet. 

 

� In 11 weiteren Semesternoten mindestens 7 Ergebnisse mit jeweils mindestens 5 Punkten (darunter je 

zwei Ergebnisse in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie einer Fremdsprache und einer Naturwissen-

schaft und einem gesellschaftswissenschaftlichen Fach, wenn sie nicht schon unter 1. eingebracht wur-

den). Das Ergebnis muss mindestens 55 Punkte der einfachen Wertung betragen. 

 

Insgesamt kann die maximale Punktzahl 285 betragen, das entspricht der Note 1,0, die minimale Punktzahl 

kann 95 sein, das entspricht der Note 4,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Berufliche Schule H20, Hamburg  
 

 

 
 

13

Raum für eigene Notizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Berufliche Schule H20, Hamburg  
 

 

 
 

14

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berufliche Schule  H20  Bramfelder See 

Berufsschule für Bürokaufleute, Sport- und Fitnesskaufleute, Sportfachkaufleute, Kaufleute im Gesundheitswesen,  

Veranstaltungskaufleute –  Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung – Höhere Handelsschule – Wirtschaftsgymnasium 

Gropiusring 43 | 22309 Hamburg | Tel.: 040 428980-348 | www.h20-hamburg.de 

 Hausordnung 

   
 

Grundsätze der Zusammenarbeit 

     
 



  
Berufliche Schule H20, Hamburg  
 

 

 
 

15

A. Grundsätze zur Zusammenarbeit in der H20 
 
 
 

 
 

 
 
Unsere gemeinsamen Ziele sind eine positive Arbeitsatmosphäre, ein hoher Lernzuwachs und 
ein erfolgreicher Abschluss der Schüler* bzw. Auszubildenden.  
 
Das Zusammentreffen vieler Menschen in unserer Schule erfordert verantwortungsvolles, soli-
darisches, tolerantes und hilfsbereites Handeln. Wir alle sind für den respektvollen Umgang mit-
einander verantwortlich. Lehrer*1 und Schulleitung fordern von den Schülern bzw. Auszubilden-
den Zuverlässigkeit und freundliche Umgangsformen ein und verhalten sich in dieser Hinsicht 
vorbildlich.  
 
Wir alle sind mitverantwortlich für das Gelingen des Unterrichts und leisten unseren Beitrag 
dazu. Wir fördern eine positive und angstfreie Atmosphäre im Klassenverband. Schüler bzw. 
Auszubildende übernehmen Eigenverantwortung für die Planung, die Durchführung und den 
Erfolg ihres persönlichen Lernprozesses. Lehrer fördern die Schüler in der Entwicklung ihrer 
Stärken und äußern Kritik wertschätzend.  
 
Im Rahmen unserer Möglichkeiten übernehmen wir Aufgaben für die Gemeinschaft und beteili-
gen uns an schulischen Veranstaltungen, z. B. an Klassenunternehmungen, Festen, Sportveran-
staltungen. 
 
Wir begegnen einander mit Vertrauen und erwarten Offenheit und Ehrlichkeit. Konflikte werden 
durch Gespräche mit dem Klassensprecher, Klassenlehrer, Verbindungslehrer, Beratungslehrer 
und im letzten Schritt mit der Schulleitung geklärt. 
 
Wir alle gehen pfleglich und Ressourcen schonend mit der Ausstattung unserer Schule um und 
achten auf Sauberkeit in Klassenräumen, Fluren und Toiletten. 
 
Die geltenden Regeln (z. B. zur Nutzung der PC, zum Rauchverbot, zum Verhalten im Gebäude 
usw.) halten wir ein und akzeptieren, dass die Schulleitung, die Lehrer und das Hauspersonal 
berechtigt sind, Anweisungen zu erteilen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bei Verwendung der männlichen Form sind weibliche und männliche Personen gemeint. 

Unsere Schulgemeinschaft ist geprägt von einer Kultur 
des Vertrauens und respektvollen Umgangs miteinander. 
   

   Leitbild der H20 
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B. Regelungen zur Arbeit in der H20 

 

Diese Regelungen werden durch die Schulleitung nach Besprechung in der Lehrerkonferenz 
festgelegt. In besonderen pädagogischen Fällen können Klassenteams abweichende Regelun-
gen beschließen, die nach Zustimmung des Schulleiters gültig werden. 
 

 1.  STUNDEN- UND PAUSENREGELUNG  
      (wird vom Schulvorstand festgelegt) 
 

 
Stunde von - bis 

(1) Pause in der 7. Std. 
Stunde von - bis 

(2) Pause in der 8. Std. 
Stunde von - bis 

1.  8.00 - 8.45   7.  ---     -     --- 
 

  7.  13.30 - 14.15 
 

2.  8.45 - 9.30   8.  13.50 - 14.35 
 

  8.  ---     -    --- 
 

3.  9.55 - 10.40   9.  14.35 - 15.20 
 

  9.  14.35 - 15.20 
 

4. 10.40 - 11.25 10.  15.20 - 16.05 
 

10.  15.20 - 16.05 

5. 11.50 - 12.35 
 

  

6. 12.35 - 13.20 
 

  

 
 
2.  ÖFFNUNGSZEITEN 
 
Schulgebäude 

Das Schulgebäude ist in folgenden Zeiten geöffnet: 

Für Lehrkräfte:  Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr (nach Absprache länger) 
Für Schüler:  Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 20:00 Uhr 
 
Nach vorheriger Absprache mit den Mitarbeitern der Info (Haupteingang) können sich Schüler  
z. B. zur Vor- bzw. Nachbereitung des Unterrichts auch länger im Bildungszentrum aufhalten. 
 
Während der Ferienzeiten ist das Bildungszentrum für Lehrkräfte sowie Schüler üblicherweise 
bis 16:00 Uhr geöffnet. Die Info am Haupteingang informiert über Ausnahmen. Schüler weisen 
sich an der Info aus und hinterlegen einen Ausweis als Pfand, wenn PC- oder Klassenräume 
genutzt werden sollen. 
 

Schulbüro 

Das Schulbüro ist für Schüler geöffnet: Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Ab 12:00 Uhr ist für Anfragen, Wünsche, Bescheinigungen usw. die Info am Haupteingang an-
sprechbar. 

Telefonisch ist das Schulbüro ab 7:30 Uhr erreichbar unter 428980-347 und -348.  
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3.  FEHLZEITENREGELUNG, TEILNAHME AN SCHULVERANSTALTUNGEN  
 
Wir beginnen und beenden den Unterricht pünktlich. Der Unterrichtsraum wird nur in dringen-
den Fällen und in Absprache mit dem Lehrer verlassen. 
 
Verspätungen 

Schüler, die sich verspäten, betreten den Klassenraum leise und schließen sich, ohne zu stören, 
dem laufenden Unterricht an. Der versäumte Unterrichtsstoff wird nach dem Unterricht selbst-
ständig nachgeholt. Nach dem Ende des Unterrichts legt der verspätete Schüler dem unterrich-
tenden Lehrer eine Entschuldigung vor, der diese an den Klassenlehrer weiter gibt. Dieser ent-
scheidet über die Anerkennung der Entschuldigung und nimmt die Eintragung im Klassenbuch 
vor. Bei wiederholten Verspätungen kann der Klassenlehrer die Anerkennung der Entschuldi-
gung ablehnen. Spricht der verspätete Schüler den unterrichtenden Lehrer nicht an, ist die Ver-
spätung unentschuldigt. 
 
Versäumte Unterrichtsstunden bzw. -tage 

Generell besteht nach dem Schulgesetz für alle Schüler die  Pflicht, am Unterricht und an den 
Unterrichtsveranstaltungen der Schule regelmäßig teilzunehmen. Unterrichtsversäumnisse kön-
nen nur akzeptiert werden, wenn  der Versäumnisgrund nicht vermieden, verschoben oder zu 
einem anderen Zeitpunkt zumutbar wahrgenommen werden kann.   
 
Kann ein Schüler nicht am Unterricht teilnehmen, teilt er dieses unverzüglich dem Klassenlehrer 
bzw. Tutor mit. Spätestens nach einer Woche (Berufsschule Teilzeit: zwei Wochen) legt er dem 
Klassenlehrer bzw. dem Tutor eine schriftliche Entschuldigung vor. Danach wird keine Entschul-
digung mehr angenommen und die Fehlzeit gilt als unentschuldigt. In den Vollzeitschulformen 
ist bei Fehlzeiten ab drei Tagen eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Für 
Berufsschüler gelten die betriebinternen Regelungen. Nachträglich ausgestellte Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen werden grundsätzlich nicht anerkannt. 
 
Die Entschuldigung bzw. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird unterzeichnet  

• bei Minderjährigen von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, 
• bei Volljährigen vom Schüler selbst, 
• bei Berufsschülern vom Ausbildungsbetrieb. 

 
Der Klassenlehrer/Tutor entscheidet auf der Grundlage von Vertrauen, ob es sich um einen 
nachvollziehbaren, wichtigen Grund handelt, der von ihm entschuldigt werden kann. Bei Vorlage 
einer unglaubwürdigen bzw. nicht akzeptablen Entschuldigung gilt die Fehlzeit als unentschul-
digt. Der Schüler erhält dann eine Verwarnung. Der Klassenlehrer führt Gespräche mit dem 
Schüler und nimmt Kontakt mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (auch bei Volljährigen 
möglich) bzw. dem Ausbildungsbetrieb auf, um die Fehlzeiten zu reduzieren. Er kann eine  
Attestauflage erteilen. Treten weiter nicht anerkannte Versäumnisse auf, können Ordnungs-
maßnahmen ergriffen werden. 
 
Die Bewertung versäumten Unterrichts erfolgt nach den Ausführungen in ‚Recht aktuell Nr. 8’ 
(September 2000). 
 

Versäumte Klassenarbeiten/Klausuren 

In den Klassenteams kann festgelegt und den Schülern mitgeteilt werden, dass Versäumnisse 
bei Klassenarbeiten nur mit einem ärztlichen Attest entschuldigt werden können. Wurde keine 
Festlegung getroffen, dann gilt die obige Entschuldigungsregelung. 

(1) Erkennt der Klassenlehrer das Versäumnis an, können der Schüler und/oder der Lehrer er-
warten, dass die Klassenarbeit nachgeschrieben wird. Im gegenseitigen Einvernehmen kann auf  
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das Nachschreiben der Klassenarbeit verzichtet werden, wenn aufgrund anderer Leistungs-
nachweise eine fundierte Leistungsbeurteilung möglich ist. Der Nachschreibtermin wird vom 
Lehrer festgelegt und dem Schüler mitgeteilt. Zentrale Nachschreibtermine werden genutzt. 
Erscheint der Schüler beim Nachschreibtermin nicht, wird diese nicht erbrachte schriftliche 
Leistung mit ‚ungenügend’ bewertet,  wenn der Schüler dem betreffenden Lehrer keine akzep-
table Entschuldigung vorlegt. Über eine weitere Nachschreibmöglichkeit entscheidet der Lehrer. 

 (2) Erkennt der Klassenlehrer das Versäumnis nicht an bzw. wird die Entschuldigung nicht 
rechtzeitig vorgelegt, wird die nicht erbrachte schriftliche Leistung mit ‚ungenügend’ bewertet.  

 

 
Teilnahme an Schulveranstaltungen 

Alle Schüler nehmen an schulischen Veranstaltungen ihrer Klasse, die außerhalb der Unter-
richtszeit stattfinden, teil. Dazu gehören insbesondere Klassen- und Studienfahrten, Wanderta-
ge, Exkursionen und besondere Projekttage, z. B. Sporttag, Betriebspraktika. Klassenveranstal-
tungen, bei denen ein größerer Teil der Klasse (ab ca. 10 %) nicht teilnimmt, können von der 
Schulleitung abgelehnt werden.  
 

Beurlaubung 

Eine Beurlaubung vom Unterricht bzw. von Schulveranstaltungen ist nur in begründeten Aus-
nahmefällen und unter Angabe der besonderen Gründe möglich. Beurlaubungen bis zu zwei 
Unterrichtstagen kann der Klassenlehrer genehmigen, längere Beurlaubungen und alle Beurlau-
bungen vor bzw. nach den Ferien kann nur der Schulleiter genehmigen. Betriebe beantragen die 
Beurlaubung ihrer Auszubildenden spätestens eine Woche vorher. 
 
 
4. ORDNUNG IN DER SCHULE  
 
Sauberkeit, Sicherheit, Energieeinsparung 

Damit wir uns in den Klassenräumen wohlfühlen, ist es erforderlich, sie angenehm zu gestalten 
und zu pflegen. Klassen- und Fachlehrer sowie Schüler achten darauf, dass die Einrichtung 
pfleglich behandelt wird und Räume sauber verlassen werden. Die in den Räumen aushängen-
den Regelungen werden beachtet. Kosten für die Beseitigung von etwaigen Beschädigungen 
werden von den Verursachern ersetzt. 

Wir tragen alle dazu bei, Energie zu sparen, indem wir die Beleuchtung und die Geräte immer 
komplett ausschalten. 

Aus Sicherheitsgründen dürfen die Fenster nur an heißen Tagen unter Aufsicht eines Lehrers 
ganz geöffnet werden. 
 

Essen und Trinken 

Der Verzehr von Brot, Obst, Müsliriegeln usw. sowie Wasser u. a. leicht gefärbten Getränken 
ist in den Unterrichtsräumen während der Pausen erlaubt.  

Speisen und Getränke, die zu Geruchsbelästigungen oder zu Verschmutzungen beim Verschüt-
ten führen können, werden nicht mit in die Schule gebracht.  

An allen PC-Arbeitsplätzen ist Essen und Trinken generell nicht erlaubt, da die Gefahr der Ver-
schmutzung bzw. Beschädigung der Geräte, insbesondere der Tastaturen, zu groß ist. 

Das Mittagessen der Mensa wird nur in der Mensa verzehrt. Auch Besteck bzw. Geschirr darf 
nicht aus der Mensa mitgenommen werden. Jeder Besucher räumt bitte sein Geschirr selbst ab. 

Die Bitten und Hinweise von Mensa-Mitarbeitern werden befolgt. 
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Aufenthalt in Klassenräumen 

Schüler können in den Pausen in den Klassenräumen bleiben. Aus Sicherheitsgründen halten 
sich mindestens zwei Schüler während der Pause in diesem unverschlossenen Raum auf. Nach 
Beendigung des Unterrichts können die Unterrichtsräume gern für Übungen und Prüfungsvorbe-
reitungen genutzt werden, sofern dieses mit einer Lehrkraft abgesprochen wurde und geklärt 
wurde, wer den Raum anschließend abschließt.   
 

Nutzung der PC-Arbeitsplätze  

Die schulischen PC stehen für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung. Wir können das Chatten 
und Spielen sowie den Download großer Dateien nicht zulassen, weil dadurch andere Schüler in 
ihrer Arbeit stark eingeschränkt werden. Das Aufrufen von illegalen und menschenverachtenden 
Seiten wird von uns scharf geahndet. 
 
Die DV-Administratoren der H20 können durch das automatisch erstellte Netzprotokoll für jeden 
Benutzer feststellen, 

• an welchem Arbeitsplatz gearbeitet wurde, 
• welche Programme verwendet wurden, 
• welche Dateien gespeichert wurden, 
• welche Internetseiten aufgerufen wurden. 

Bei einem Verstoß gegen den obigen Nutzungsgrundsatz kann ohne Vorwarnung das Nutzungs-
recht entzogen werden. 
 
Aus Sicherheitsgründen achten wir darauf, dass keine anderen Personen unser Kennwort ken-
nen. Schulfremde Notebooks dürfen zur Vermeidung von Schäden nicht mit dem DV-Netzwerk 
verbunden werden. Wir gehen mit Ausdrucken sparsam um und nutzen die Druckvorschau, um 
fehlerhafte Ausdrucke zu vermeiden. 
 

Unterrichtsstörungen durch elektronische Geräte  

Alle elektronischen Geräte werden während des Unterrichts ausgeschaltet. Sollte wiederholt 
dagegen verstoßen werden, ist der Lehrer berechtigt, das Gerät in Verwahrung zu nehmen oder 
an die Schulleitung weiterzugeben. Der Zeitpunkt der Rückgabe an die Schüler oder bei Minder-
jährigen ggf. an die Eltern liegt im Ermessen des Lehrers. Die Einbehaltung des Gerätes bis zu 
zwei Tagen ist angemessen. Von Lehrern dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis generell keine 
Video- und/oder Tonaufzeichnungen gemacht werden. Bei erlaubten Ton- und Videoaufzeich-
nungen sind die Persönlichkeitsrechte zu beachten. 
     

Sicherheit und Ordnung auf dem Schulgelände 

Auf dem Schulgelände haben die Schulleitungsmitglieder, Lehrer und Hausmitarbeiter das 
Recht, Anweisungen zu erteilen. Schulfremde Personen melden sich an der Info an. 
 
Auf sein persönliches Eigentum muss jeder selbst achten. Die Schule kann keine Haftung über-
nehmen, wenn Gegenstände abhanden kommen. Fundsachen werden an der Info am Eingang 
unserer Schule abgegeben. 
 
Bei Feueralarm werden die Schüler unverzüglich vom Lehrer ins Freie zu den Sammelplätzen 
geführt. Türen und Fenster werden geschlossen, Garderobe und Arbeitsmaterialien bleiben in 
der Klasse. Bei Feuer- und Katastrophenalarm ist den Anordnungen der Schulleitung und der 
Lehrkräfte unbedingt Folge zu leisten und auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. 
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